
5.2 Neufassung der Satzung über die Einrichtung und Unterhaltung von Unterkünften der 
Gemeinde Eitorf zur vorläufigen Unterbringung von asylbegehrenden Ausländern und 
Bürgerkriegsflüchtlingen 

 
 Keine Wortmeldungen. 
 
Beschluss-Nr. 
XI/35/437 

Der Rat der Gemeinde beschließt die beigefügte Satzung über die Einrichtung und 
Unterhaltung von Unterkünften der Gemeinde Eitorf zur vorläufigen Unterbringung von 
asylbegehrenden Ausländern und Bürgerkriegsflüchtlingen zu beschließen.  

 
Abstimmungs-
Erg.: 

Einstimmig 

 
 


